
Anlage zur BV/0254/2017/1

24,00 € angesetzt sind die höchsten Gebühren in der Musikalischen Grundausbildung

18,00 € davon 75% Teilerlass - Neu

= 6,00 €

-10,00 € abzüglich BuT

+ 4,00 € Überzahlung zurück an Jobcenter etc.

17,00 € angesetzt sind die niedrigsten Gebühren der Musikalischen Früherziehung

12,75 € davon 75% Teilerlass - Neu

= 4,25 €

-10,00 € abzüglich Bildung und Teilhabe

= 5,75 € Überzahlung zurück an Jobcenter etc.

46,00 € angesetzt wird der höchste Gruppentarif für Schüler/innen (2er-Gruppe)

34,50 € davon 75% Teilerlass

= 11,50 €

-10,00 € abzüglich Bildung und Teilhabe

= 1,50 € zu zahlen

59,00 € angesetzt wird der höchste Gruppentarif für Erwachsene (2er-Gruppe)

44,25 € davon 75% Teilerlass

= 14,75 €

= 14,75 € zu zahlen



57,00 € angesetzt wird der Tarif Einzeluntericht 30 Minuten für Schüler/innen

34,50 € davon 75% Teilerlass vom Tarif 2er-Gruppe (höchster Gruppentarif)

= 22,50 €

-10,00 € abzüglich Bildung und Teilhabe

= 12,50 € zu zahlen

78,00 € angesetzt wird der Tarif Einzeluntericht 45 Minuten für Schüler/innen

34,50 € davon 75% Teilerlass vom Tarif 2er-Gruppe (höchster Gruppentarif)

= 43,50 €

-10,00 € abzüglich Bildung und Teilhabe

= 33,50 € zu zahlen

110,00 € angesetzt wird der Tarif Einzelunterricht 45 Minuten für Erwachsene

44,25 € davon 75% Teilerlass vom Tarif 2er-Gruppe (höchster Gruppentarif)

= 65,75 €

= 65,75 € zu zahlen


